
Hebammen-Vergütungsvereinbarung
ab 1. Januar 2010

(Anlage 1 zum Vertrag nach § 134a 5GB V)

§ 1
Anwend ungsbereich

(1) Die Vergütungen für die Leistungen der freiberuflichen Hebammen im Rahmen
der Hebammenhilfe in der gesetzlichen Krankenversicherung bestimmen sich
gemäß § 1 des Vertrages nach § 134a SGB V nach dieser Vergütungsverein­
barung.

(2) Als Hebamme im Sinne dieser Vereinbarung gelten auch Entbindungspfleger.

(3) Der Versicherten und der Krankenkasse dürfen keine Mehrkosten für die durch
den Vertrag geregelten Leistungen in Rechnung gestellt werden. Die Preise
gelten als Vertragspreise und sind nach dem Sach- und Dienstleistungsprinzip
nach § 2 Abs. 2 Satz 1 SGB V zu erbringen. Die Hebamme weist die Versicher­
te darauf hin, dass Leistungen, die nicht mit den im Vertrag geregelten Leis­
tungen abgegolten sind, der Versicherten in Rechnung gestellt und von den
Krankenkassen nicht erstattet werden.

§2
Auslagen

(1) Als Auslagen kann die Hebamme neben den für die einzelnen Leistungen vor­
gesehenen Gebühren nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 die ihr entstandenen
Kosten der für die Vorsorgeuntersuchung der Schwangeren, für die Hilfe bei
Schwangerschaftsbeschwerden oder Wehen, für die Hilfe bei einer Geburt, für
die Überwachung des Wochenbettverlaufs sowie für die zur Unterstützung bei
Stillschwierigkeiten notwendigen Materialien und apothekenpflichtigen Arznei­
mittel berechnen, die mit ihrer Anwendung verbraucht sind oder zur weiteren
Verwendung überlassen werden. Dabei ist auf wirtschaftliche Beschaffung zu
achten. Lebensmittel sowie Diätetika nach § 1 des Lebensmittel- und Bedarfs­
gegenständegesetzes sowie Kosmetika und Körperpflegeprodukte können
nicht zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet werden.

(2) Auslagen für mit der Anwendung verbrauchte oder zur weiteren Verwendung
überlassene Materialien sind ausschließlich als Pauschalen ohne Einzelnach­
weis abzurechnen, wenn im zeitlichen Zusammenhang mit der Inanspruchnah­
me der Hebamme Material verbraucht wurde.

Die Pauschalen richten sich:

a) für jede einzelne Vorsorgeuntersuchung nach der Nr. 3400,
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